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Kostentransparenz in der
Vermögensverwaltung

KOSTENTRANSPARENZ-REPORT  
IN e-AMIS FÜR VERMÖGENS- 
VERWALTER VON VORSORGE-
EINRICHTUNGEN

Sicherheit der Banken, erhöhte Stabi-
lität des Finanzsystems und besserer  
Anlegerschutz stehen im Vordergrund 
von Regulierungsbemühungen, um wei-
tere Finanzkrisen zu vermeiden. Nach 
Auffassung der Aufsichtsbehörden müs-
sen die Marktaktivitäten von Finanzinsti-
tutionen für alle Marktteilnehmer trans-
parent sein, damit die Wertpapiermärkte 
effizient funktionieren. Das Transparenz-
kriterium findet bereits vermehrt Eingang 
in den internationalen und nationalen 
Gesetzestexten. So schreibt die Richtli-
nie der Europäischen Union über Märkte 
für Finanzinstrumente (MiFID) vor, sämtli-
che Kostenkomponenten in der Anlage- 
beratung und der Portfolioverwal-
tung offenzulegen. Das Schweizerische  
Finanzdienstleistungsgesetz hat diese 
Vorgaben ebenfalls übernommen. 

Die Verordnung zur Umsetzung der Struk-
turreform in der beruflichen Vorsorge geht 
noch einen Schritt weiter. Vorsorgeeinrich-
tungen sind aufgefordert, nicht nur ihre 
Verwaltungskosten sondern auch die in 
den kollektiven Anlagen versteckten Kos-
ten detailiert auszuweisen. Basierend auf 
einer neuen Klassierung der Finanzinstru-
mente und Kosten erteilt der Kostentrans-
parenz-Report in e-AMIS die erweiterten  
Anforderungen des BVV2 und die  
regulatorischen Vorgaben der Schweize-
rischen Oberaufsichtskommission Beruf-
liche Vorsorge (OAK BV). Darüber hinaus 
erhalten Vorsorgeeinrichtungen die benö-
tigten Daten für den Geschäftsjahresab-
schluss.

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Mit der Ausgabe vom 23.04.2013 (W-02/2013) hat die OAK BV die definitiven Weisun-
gen betreffend «Ausweis der Vermögensverwaltungskosten» mit den detaillierten Be-
stimmungen und Berechnungsgrundlagen für Einrichtungen der beruflichen Vorsorge 
publiziert. Diese Weisungen sind von Vorsorgeeinrichtungen und Anbietern kollektiver 
Kapitalanlagen erstmals für den Jahresabschluss zum 31.12.2013 anzuwenden.

Weisungen der OAK BV über den Ausweis der Vermögensverwaltungskosten. Im 
Rahmen der Strukturreform des BVG wurde der Art. 48a BVV2 hinsichtlich der Darle-
gungspflichten der Verwaltungskosten von Vorsorgeeinrichtungen erweitert: Gemäss Art. 
48a Abs. 3 BVV2 sind diejenigen Kapitalanlagen, deren Vermögensverwaltungskosten 
nicht gem. Art. 48a Abs. 1 BVV2 in der Betriebsrechnung ausgewiesen werden können, 
im Anhang zum Jahresabschluss separat aufzuführen. Die neuen Verordnungen der OAK 
BV legen ausserdem die Modalitäten zur Berechnung einer Kostenkennzahl für Kapitalan-
lagen fest, um Kapitalanlagen auch dann als kostentransparent auszuweisen, wenn deren 
Kosten einer Vorsorgeeinrichtung nicht direkt in Rechnung gestellt sondern mit dem Ver-
mögensertrag der Kapitalanlagen verrechnet werden. Kapitalanlagen, für die keine Kos-
tenkennzahl ermittelt werden kann, gelten als kostenintransparent und sind ebenfalls im 
Anhang des Jahresabschlusses auszuweisen.

Kollektive und direkte Kapitalanlagen. Die Weisungen der OAK BV unterscheiden zwi-
schen kollektiven und direkten Kapitalanlagen, wobei Finanzinstrumente, die der Gruppe 
der kollektiven Kapitalanlagen zuzuordnen sind, in den Erläuterungen zu den Weisungen 
der OAK BV konkret aufgeführt werden. Alle übrigen Finanzinstrumente sind als direkte 
Kapitalanlagen klassiert.

Kostenkategorien. Alle Kosten von direkten und kollektiven Kapitalanlagen sind in drei 
Kostenkategorien einzuteilen:
– Gebühren für Vermögensverwaltung (Total Expense Ratio – TER-Kosten)
– Transaktionskosten und Steuern (Transaction and Tax Cost – TTC-Kosten)
– Übrige Kosten (Supplementary Cost – SC-Kosten)
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Direkte
Kapitalanlagen

– VV-Gebühren
– Depotgebühren

– Börsenabgaben
– Transaktionskosten, Steuern

Übrige Kosten

Kollektive
Kapitalanlagen

– Ausgabegebühren
– Rücknahmegebühren

Übrige Kosten

– VV- und Depotgebühren inner-
halb der Kollektivanlagen

– Ausgabe- und Rücknahme- 
gebühren innerhalb der 
Kollektivanlagen (mittels  
TER-Kostenquote erfasst)

Transaktionskosten und Steuern
innerhalb der Kollektivanlagen
(werden nicht erfasst)



Kostentransparenz. Als kostentransparent gelten alle direkten Kapitalanlagen, für die 
eine Vorsorgeeinrichtung in der Betriebsrechnung mindestens sämtliche TER-Kosten sowie 
sämtliche auf Stufe der Vorsorgeeinrichtung anfallenden TTC-Kosten ausweist. Den Kol-
lektivanlagen zugeordnete TER-Kosten sind implizit über die Kennzahl TER-Kostenquote 
zu berechnen während den Kollektivanlagen zugewiesene TTC-Kosten nicht gesondert 
aufzuführen sind.

KOSTENTRANSPARENZ-REPORT
Der neue Kostentransparenz-Report von Profidata deckt die gesetzlichen Anforderun-
gen vollumfänglich ab. Der Bericht besteht aus mehreren Report-Modulen, die in das  
Reporting Set für das Vermögensverzeichnis integriert und somit auch für definierte  
Kundengruppen im periodischen Reporting selektiert werden können.

Datengrundlagen. Die jeweiligen Finanzinstrumente (Wertschriften) werden nach den 
Vorgaben der OAK BV klassiert und mit der TER-Kostenquote ergänzt. Klassierung und 
Kostenquote können importiert oder manuell erfasst werden. Um die in den OAK-Wei-
sungen beschriebene «genaue Bestimmung» der Kosten zu gewährleisten, kann die TER-
Kostenquote im Verhältnis zum durchschnittlich investierten Kapital auf die jeweilige 
Anlage umgerechnet werden. Die Zuordnung der in e-AMIS verbuchten Erfolgs- bzw. 
Kostenkomponenten in die vom OAK BV vorgegebenen Kostenkategorien ist paramet-
risierbar, wodurch spätere Erweiterungen der Kostenstrukturierung ebenfalls ermöglicht 
werden.

Report-Module. Der Kostentransparenz-Report besteht aus fünf Modulen:

(1) Die tabellarische «Übersicht VV-Kosten» weist die kategorisierten Kosten aus,  
wobei innerhalb der jeweiligen Kostenkategorie die einzelnen Kostenelemente gesondert 
aufgeführt werden. Die Übersicht kann um verschiedene Kennzahlen wie beispielsweise 
die im Anhang zum Jahresabschluss zu publizierende Kostentransparenzquote oder den 
Anteil der Vermögensverwaltungskosten an den gesamten kostentransparenten Anlagen 
ergänzt werden.
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(2) Die «Grafische Übersicht VV-Kosten» komplettiert das erste Modul und ermöglicht 
die schnelle Orientierung über die Kostenstruktur innerhalb der verschiedenen Anlage-
klassen. In der grafischen Übersicht wird den Kosten auch die Rendite gegenübergestellt.

(3) Die «Rekapitulation VV-Kosten» bietet eine alternative Sicht auf die Anlage- und 
Kostenstruktur nach den Transparenzvorschriften für kollektive und direkte Kapitalanla-
gen gemäss der OAK BV-Weisung. Wie für die Übersicht VV-Kosten können auch diesem 
Modul weitere Kennzahlen hinzugefügt werden.

(4) Mit der Auflistung «VV-Kosten Detail» können die Kosteninformationen für jedes  
Finanzinstrument nachvollzogen werden. Die Unterteilung in implizite und explizite  
TER-Kosten weist aus, welche Kosten bei den kollektiven Kapitalanlagen direkt auf der 
Stufe der Vorsorgeeinrichtung anfallen und welche Kosten indirekt aus der eingelieferten 
TER-Kennzahl errechnet werden.

(5) «Nicht kostentransparente Kollektivanlagen» werden in einer weiteren Aufstel-
lung mit den z. B. im BVV2 aufgezählten Attributen ISIN, Anbieter, Produktname, Bestand 
und Marktwert per Stichtag dargestellt, um auch diese Anlagen inklusive der geforder-
ten Kennzahlen im Anhang zum Jahresabschluss von Vorsorgeeinrichtungen publizieren 
zu können.
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 FAZIT

Mit dem Kostentransparenz-Report werden die neuen Weisungen der OAK BV in e-AMIS 
vollständig umgesetzt. Damit reagiert Profidata unmittelbar auf die Strukturreform des 
BVG und bietet Vorsorgeeinrichtungen und Anbietern kollektiver Anlagen eine optimale 
Lösung zur Reduktion des aus den regulatorischen Änderungen resultierenden Adminis-
trationsaufwands an.
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